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Gebührenordnung für die Zertifizierung 

von Dämmstoffen für betriebstechnische Anlagen 
gültig ab 01.10.2025 

 
 

1 Allgemeines 
 
Die nachfolgenden Gebühren gelten für übliche Leistungen von DIN CERTCO. Die 
Leistungen werden in Form von Gebühreneinheiten (GE) berechnet. In der 
mitgeltenden Standardgebühreneinheit der DIN CERTCO ist der aktuell gültige Preis 
pro Gebühreneinheit zu finden.  
 
Die Gebühren werden unmittelbar bei Rechnungslegung fällig und berechnen sich in 
der Regel aus den folgenden Positionen: 
 
- Erstzertifizierung = (2) + (3) + 4 + 5.1 + 6 + 7 
- Überwachung = (2) + (3) + 5.2 
- Verlängerung = (2) + (3) + 4 + 5.3 + 6 
- Jährlich (ab dem Folgejahr der Erstzertifizierung) zusätzlich = 7 
 
Die in Klammern stehenden Positionen werden nur berechnet, sofern sie durch 
DIN CERTCO beauftragt oder durchgeführt wurden. Es gelten die nachfolgenden 
Definitionen. 
 
1. Erzeugnis/Produkt: Alle Produkte, die sich in ihren wesentlichen 

zertifizierungsrelevanten Merkmalen voneinander nicht unterscheiden und daher 
in der Regel unter einer eigenen Handelsbezeichnung vertrieben werden. Für 
jedes Erzeugnis/Produkt wird ein eigenständiges Zertifikat ausgestellt. 

 
2. Typ: Alle Produkte innerhalb derselben EN-Produktnorm 
 
3. Untertyp: Alle Produkte derselben Lieferform innerhalb derselben EN-

Produktnorm (unabhängig von ihren andere Eigenschaften). Die möglichen 
Lieferformen sind: 

 
a) Matten (inkl. Matten, Drahtnetzmatten, Rollen, Vlise, Matratzen und Stepp-

matratzen) 
b) Rohre (inkl. Rohrschalen und Schläuche) 
c) Platten (inkl. Platten und dünne Platten)  
d) Lamellenmatten (Lieferform) 

 
 

2 Inspektion und Probenahme nach Aufwand 
(Tagessatz: 20 GE zuzüglich Reisekosten) 
 
 

3 Technische Prüfung nach Aufwand 
Externe Gebührenrechnung 
Serviceaufschlag, mindestens  8 GE 
 

4 Antragsbearbeitung 5 GE 
 
 

https://www.dincertco.de/din-certco/de/allgemeine-geschäftsbedingungen.html
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5 Konformitätsbewertung 
 

5.1 Erstzertifizierung  
- je Erzeugnis/Produkt                 15 GE 

 
OBL-Zertifizierung 
- je Erzeugnis/Produkt 8 GE 
 

5.2 Überwachung   
- je Erzeugnis/Produkt 10 GE 

 
OBL-Überwachung 
- je Erzeugnis/Produkt 6 GE 
 

5.3 Verlängerung 
- je Erzeugnis/Produkt 12 GE 

 
OBL-Verlängerung 

- je Erzeugnis/Produkt 6 GE 
 
5.4 Erweiterung/Änderung 

- je Erzeugnis/Produkt 10 GE 
 
OBL- Erweiterung/Änderung 

- je Erzeugnis/Produkt 6 GE 
 
 

6 Ausstellen des Zertifikats in deutscher Sprache  
(Ausstellung erfolg je Produkt/Erzeugnis.)  

- Zertifikat als digitale Version in Deutsch Englisch, Französisch, Spanisch oder 
Italienisch 3 GE 

- Zertifikat als digitale Version in einer anderen Sprache 7 GE 
- Zertifikat als Papierversion 7 GE 

 
 

7 Kalenderjährliche Nutzungsgebühr 
 

7.1 für die Lizenz zur Nutzung des europäischen Qualitätszeichens KEYMARK  
von CEN/CENELEC zusätzlich je Hersteller und Herstellwerk 
- je Typ 300 € 
- je Untertyp 60 € 
 

7.2 für die Lizenz zur Nutzung des VDI-Zeichens „überwacht nach VDI 2055“ 
je Hersteller (werden vollständig an die VDI-GEU weitergeleitet) 
- je Zertifikat 300 € 
- je Zertifikat, sofern dieses auch die KEYMARK enthält 100 € 
 

7.3 für den QAC (europäischer Zertifizierungsausschuss für Dämmstoffe, 
www.industrial.insulation.keymark.eu) zur Aufrechterhaltung und ständigen 
Weiterentwicklung der KEYMARK Programmregeln  
(werden vollständig zum QAC weitergeleitet) 
- je Typ 1.000 € 

(mit der Ausnahme, dass keine Nutzungsgebühren je Typ bezahlt werden  
müssen für Hersteller mit weniger als 3 zertifizierten Produkten   
(in diesem Fall gelten nur die Nutzungsgebühren je Untertyp)) 

- je Untertyp 500 € 
 

http://www.industrial.insulation.keymark.eu/
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8 Verwaltungskostenpauschale 

 
Eine Verwaltungskostenpauschale wird erhoben bei sonstigen Änderungen der 
Zertifizierung. 
- je Maßnahme 10 GE 
 

 
9 Sonstiges 

 
Sonstige Leistungen, soweit nicht gesondert erwähnt, wie z. B. Prüfkosten, Kosten für 
Probenahme, Inspektionen werden nach Aufwand berechnet. 


